51. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz
Hannover, 28. - 30. November 2025

S-18 Nach § 29 neuen § 30 "Strukturen gegen sexuelle Beléstigung” einfiigen

Antragsteller®in: Bundesdelegiertenkonferenz
Beschlussdatum: 30.11.2025
Tagesordnungspunkt: S Satzung

Satzungstext

In Zeile 1 einflgen:

8 30 (NEU) Strukturen gegen sexuelle Beldstigung

» Sexuelle Belastigung liegt vor, wenn ein unerwinschtes sexuell bestimmtes Verhalten, wozu auch
unerwunschte sexuelle Handlungen und Aufforderungen zu diesen, sexuell bestimmte
korperliche Bertihrungen, Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie unerwiinschtes Zeigen oder
sichtbares Anbringen von pornographischen Darstellungen gehoren, bezweckt oder bewirkt, dass
die Wirde der betroffenen Person verletzt wird, insbesondere wenn ein von Einschiuchterungen,
Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwirdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld
geschaffen wird.

e Die Schiedsgerichte konnen Ordnungsmafinahmen aufgrund sexueller Belastigung verhangen.

e Die Partei richtet sowohl Anlauf- als auch Beschwerdestellen ein.

 Die Qualitat, sowie Koordination und Fortbildung der Anlauf- und Beschwerdestellen wird durch
eine unabhangige beauftragte Person gegen sexuelle Be-lastigung gesichert. Die Person wird von
dem Bundesvorstand fur eine Dauer von zwei Jahren ernannt und von der Bundesversammlung

bestatigt.

* Das Nahere regelt das Statut gegen sexuelle Beldstigung, welches vom Landerrat mit einfacher
Mehrheit beschlossen wird. Die BAG Frauenpolitik wird durch die Teilnahme an der
Arbeitsgemeinschaft bei der Erarbeitung des Status integriert.

Begriindung

Um sexueller Beldastigung innerhalb der Partei wirksam und konsequent entgegenzutreten, braucht es
eine verbindliche Verankerung entsprechender Schutz- und Beschwerdestrukturen in der Satzung von
BUNDNIS 90/DIE GRUNEN. Diese Strukturen missen der Perspektive und dem Schutz Meldender
Rechnung tragen und auf demokratisch legitimierten, rechtsstaatlichen Verfahren beruhen. Fur einen
fairen und transparenten Interessenausgleich sind eindeutige Regeln und Ablaufe erforderlich, die sich
am allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz orientieren.

Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft wurde daher ein Konzept erarbeitet, welches auf verschiedenen
Saulen mit unterschiedlichen Zustandigkeiten basiert.

Im Einzelnen:
§24 (2)Nr. 3

Die Anderung stellt klar, dass sich das Ruhen der Mitgliedschaftsrechte auf die Rechte der Mitglieder im
Sinne des & 7 der Bundessatzung bezieht und erlaubt eine flexible und einzelfallgerechte Mafinahme.
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§ 30 Abs.1
Grundlage jeder Struktur gegen sexuelle Belastigung ist die Begriffsbestimmung.

Der Gesetzgeber hat (Benachteiligung wegen) sexuelle(r) Belastigung gemaf’ & 3 Abs. 4 Allgemeines
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) definiert als jedes unerwinschte sexuell bestimmte Verhalten, wozu
auch unerwiinschte sexuelle Handlungen und Aufforderungen zu diesen, sexuell bestimmte korperliche
Berthrungen, Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie unerwiinschtes Zeigen oder sichtbares Anbringen
von pornographischen Darstellungen gehoren, bezweckt oder bewirkt, dass die Wirde der betroffenen
Person verletzt wird, insbesondere wenn ein von Einschichterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen,
Entwlrdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird.

Bei dieser Formulierung handelt es sich um geltendes Bundesrecht auf Grundlage europarechtlicher
Antidiskriminierungsrichtlinien. Dies garantiert Rechtssicherheit und ermdoglicht vergleichsweises
Heranziehen geltender Rechtsprechung. Zudem umfasst die Definition auch strafrechtlich nicht
relevante Verhaltensweisen. Da das Konzept von BUNDNIS 90/DIE GRUNEN ausschlieRlich Fille
unterhalb der strafrechtlichen Relevanz umfasst, ist eine Definition im Sinne des AGG sinnvoll.

Abgestellt wird darauf, ob die Handlung “bezweckt oder bewirkt, dass die Wiirde der betroffenen Person
verletzt wird (...)"

Dies entspricht den Anforderungen an die Berlicksichtigung der Perspektive von meldenden Menschen.
§ 30 Abs. 2

Als demokratisch legitimiertes, mit entsprechenden Kompetenzen ausgestattetes Parteiorgan kann ein
Schiedsgericht Ordnungsmafinahmen gegen Mitglieder verhdangen. Dies entspricht den gesetzlichen
Anforderungen des Parteienrechts und der bisherigen Bundessatzung von BUNDNIS90/DIE GRUNEN.

Unter welchen Voraussetzungen Ordnungsmafinahmen ausgesprochen werden kdnnen, obliegt der
Satzungsautonomie der Parteien. Die Austibung von sexueller Belastigung und Machtmissbrauch
widerspricht den Grundwerten der feministischen Partei BUNDNIS 90/DIE GRUNEN und kann somit
geahndet werden.

Der Ruckgriff auf die Schiedsgerichtsbarkeit schafft Verfahrensklarheit. Das Aussprechen von
Ordnungsmafinahmen kann ausschliefslich auf Grundlage eines schiedsgerichtlichen Verfahrens
erfolgen.

& 30 Abs.3

Die Zustandigkeiten von Anlauf- und Beschwerdestellen sind unterschiedlich. Sie sind getrennt
voneinander zu betrachten und stehen nicht in Kontakt miteinander. So wird gewahrleistet, dass das
Verfahren unvoreingenommen und auf Grundlage sachlicher Kriterien durchgefuhrt wird. AuRerdem ist
durch die Trennung fur eine klare Aufgabenverteilung gesorgt. Wahrend die Anlaufstelle der Begleitung
und Unterstitzung meldender Menschen dient, arbeitet die Beschwerdestelle unparteiisch an einer
gemeinsamen Bearbeitung der Situation.

Diese Trennung orientiert sich an dem Zwei-Saulen-Modell der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.
Anlauf- und Beschwerdestellen arbeiten strikt vertraulich.

& 30 Abs. 4

Anlauf- und Beschwerdestellen werden koordiniert und organisatorisch unterstutzt von einer
beauftragten Person gegen sexuelle Belastigung. Ohne in die Einzelfallarbeit miteinbezogen zu sein, ist
diese verantwortlich fur Praventionsarbeit, Fortbildungen, Awarenessstrukturen, die Begleitung eines
Konzepts fur Jugendliche und junge Erwachsene und das Monitoring der Anlauf- und Beschwerdestellen
auf Bundes- und Landesebene.
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Die beauftragte Person gegen sexuelle Belastigung wird vom Bundesvorstand fur eine Dauer von zwei
Jahren ernannt.

& 30 Abs.5

Die Konkretisierung der Struktur erfolgt durch das Statut gegen sexuelle Belastigung. Dieses wird auf
dem Landerrat 2026 beschlossen.

Seite 3



	S-18 Nach § 29 neuen § 30 "Strukturen gegen sexuelle Belästigung" einfügen
	Satzungstext
	In Zeile 1 einfügen:

	Begründung


